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BETREFF 
 
Nachwahl des 3. Bürgermeisterstellvertreters/der 3. Bürgermeisterstellvertreterin 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat wählt den 3. Bürgermeisterstellvertreter/die 3. Bürgermeisterstellvertreterin nach. 
 
PROBLEMBESCHREIBUNG/BEGRÜNDUNG/ALTERNATIVEN 
 
Herr Manfred Maurer ist mit Wirkung vom 28. Februar 2018 aus seinem Amt als Gemeinderat 
ausgeschieden. Da er außerdem die Funktion des 3. Bürgermeisterstellvertreters inne hatte, ist damit 
auch diese Position unbesetzt.  
Die nachrückende Ersatzperson wird nicht automatisch mit dem Eintreten in den Gemeinderat 
Stellvertreter des Bürgermeisters. 
 
Ist nur ein Stellvertreter vorhanden und scheidet dieser aus, muss nach § 48 Absatz 1 Satz 6 GemO ein 
neuer Stellvertreter gewählt werden. Sind noch weitere Stellvertreter bestellt worden, müsste nach 
dieser Vorschrift zunächst keine Nachwahl stattfinden, da die bisherigen Stellvertreter in der neuen, 
durch Wegfall des ausgeschiedenen Gemeinderates bestimmten Reihenfolge vertretungsberechtigt sind. 
 
Da jedoch § 11 der Hauptsatzung der Stadt Wolfach (ergänzend zur GemO) ausdrücklich regelt, dass 
aus der Mitte des Gemeinderates drei Stellvertreter gewählt werden, muss die entstandene Lücke 
aufgrund der Satzungsregelung geschlossen werden. 
In der Sitzung wird um Wahlvorschläge aus der Mitte des Gemeinderats gebeten werden. 
 
Die Positionen des 1. und 2. Bürgermeisterstellvertreters bleiben davon unberührt. 
 
BERATUNG UND BESCHLUSS 


